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Hinweise für die Vorbereitung: 

A. Die Informationen zum Ablauf werden jeweils doppelseitig kopiert: Ablaufplan und Geschäftsordnung entsprechend der Gesamtzahl aller Mitspieler (auszuteilen gleich zu Anfang), die Anweisungen für die Fraktionssitzungen entsprechend der jeweiligen Fraktionsgröße (auszuteilen zu Beginn der ersten Fraktionssitzung). 

B. Bei den Informationen zum Inhalt wird den Fraktionspositionen (B1 – B5) jeweils B6 – B8 beigelegt. Der gesamte Block wird dann entsprechend der jeweiligen Fraktionsgrößen doppelseitig kopiert und geheftet. Auf jeden Block wird oben jeweils ein Rollenprofil geheftet. Die Unterlagen werden am Ende der Planspieleinführung ausgeteilt (=Rollenvergabe!)

C. Die Materialien werden einseitig genau einmal kopiert und im Verlauf des Planspiels ausgegeben. Sie sind chronologisch geordnet. 
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Ablaufplan
	Uhrzeit
	Dauer
	Raum
	Handlung
	Aufgaben der TN

	
	20 min
	individuell
	Einlesen
	Einarbeitung in die Rollen

	
	45 min
	Fraktionen
	1. Sitzung
	1. Wahl der/s Fraktions​vorsitzenden

2. Aufteilung auf die verschiedenen Aus​schüsse 

3. Benennung der Aus​schussvorsitzenden

4. Erarbeitung von Leit​linien für die Arbeit in den Aus​schüssen

	
	15 min
	Plenum
	1. Lesung
	1. Konstituierung des Parlaments

2. Einsetzung der Ausschüsse

3. Überweisung des Gesetzentwurfes an die Ausschüsse

	
	60 min
	Ausschüsse
	Beratungen
	Erarbeitung von Stellungnahmen zum Gesetzesvorschlag

· nach 40 min: mitberatender Ausschuss gibt Stellungnahme an federführenden Ausschuss

· nach 60 min: federführender Ausschuss gibt Beschlussempfehlung

	
	30 min
	Fraktionen
	2. Sitzung
	1. Erarbeitung einer gemeinsamen Position zur Beschlussempfehlung

2. Gegebenenfalls Erarbeitung von Änderungsanträgen

3. Beauftragen einer/s Sprecherin/s zur Darstellung der Fraktionsposition in der 2. Lesung

4. Letzte Verhandlungen mit anderen Fraktionen

	
	30 min
	Plenum
	2.&3. Lesung
	Öffentliche Darstellung der Fraktionspositionen; Abstimmung über den Gesetzesvorschlag

· 2. Lesung: 

Die / der Sprecher/in des federführenden Ausschusses stellt die Beschlussempfehlung vor.

Die Sprecher/innen der verschiedenen Fraktionen nehmen zur Gesetzes​vorlage Stellung. 

Die einzelnen Paragraphen der Beschlussempfehlung werden verlesen und mit den eventuell vorliegenden Änderungsanträgen zur Abstimmung gestellt.

· 3. Lesung: 

Der Bundestag stimmt über den Gesetzentwurf als Ganzes mit den evtl. in der zweiten Le​sung beschlossenen Änderungen ab.


Geschäftsordnung 

I. Grundsätzliches
Die Leitung der Gremien des Bundestages übernehmen die von den Abgeordneten nach den untenstehenden Regeln zu bestimmenden Funktionsträger.

Die Bundestagsverwaltung hat die Aufgabe, die Abgeordneten bei ihrer Arbeit zu unterstützen. 

Während der Plenardebatten wird die Redezeit entsprechend der jeweiligen Fraktionsgrößen an die  Fraktionen aufgeteilt. Die Mindestzeit für einen Beitrag beträgt 3 Minuten.  

I. Die Funktionsträger
1. Der Bundestagspräsident

Der Bundestagspräsident repräsentiert den Bundestag als Verfassungsorgan nach außen, leitet die Bundestagsverwaltung und führt den Vorsitz im Plenum. Er hat das protokollarisch höchste Amt nach dem Bundespräsidenten inne. Er wird von der größten Fraktion vorgeschlagen und vom Plenum des Bundestages gewählt. 

Er hat die Aufgabe, die Arbeitsfähigkeit des Bundestages sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass die Tagesordnung korrekt abgearbeitet wird.  

Der Bundestagspräsident ist verpflichtet, sein Amt unparteiisch auszuüben und alle Mitglieder des Parlaments, gleich welcher Fraktionszugehörigkeit, gleich und fair zu behandeln. Dies steht nicht in Widerspruch zu seiner Zugehörigkeit zu einer Fraktion. Wie jeder Abgeordnete verfügt er über ein Stimmrecht. 
Solange noch kein Bundestagspräsident gewählt ist, übernimmt der nach Lebensjahren älteste Abgeordnete als Alterspräsident dessen Funktionen. 

2. Die Fraktionsvorsitzenden

Jede Fraktion wählt aus ihrer Mitte eine/n Fraktionsvorsitzende/n. 

Diese/r hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Positionen der jeweiligen Fraktion bestmöglich zum Tragen kommen und dass sich am Ende möglichst viel davon im Ge​setz wieder findet. Dies umfasst insbesondere: 

· die Leitung der Fraktionssitzungen mit dem Ziel, Einvernehmen über Ziele, Strategie und konkretes Handeln herbeizuführen

· die Koordination der fraktionsinternen Vorbereitungen auf die Ausschussarbeit

· die Vertretung der Fraktion nach außen und ggf. notwendige Absprachen mit den Vorsitzenden anderer Fraktionen

3. Die Ausschussvorsitzenden
Die Vorsitzenden werden jeweils von einer Fraktion (entsprechend einer vorherigen Absprache im Ältestenrat) benannt.

Ihre Aufgabe ist es, für geordnete und konstruktive Beratungen in ihrem Ausschuss zu sorgen.

Im Ausschuss gehören die Ausschussvorsitzenden zu den Vertretern ihrer jeweiligen Fraktion, müssen allerdings in ihrer Rolle als Sitzungsleiter alle Ausschussmitglieder fair und gleich behandeln.

Sie wachen über die Einhaltung des Zeitplans, sorgen dafür, dass jede/r in angemessener Weise zur Diskussion beitragen kann und die Darlegungen Ihrer Ausschuss​kolleg/innen in einem vertretbaren zeitlichen Rahmen bleiben. Es steht den Ausschussvorsitzenden zu, störende Mitglieder zur Ordnung zu rufen und nötigenfalls des Saales zu verweisen. 

Die Ausschussvorsitzenden sind verantwortlich dafür, dass zum Ende der Sitzung die Ergebnisse schriftlich festgehalten sind.

	Fraktionsauftrag (1. Sitzung) 
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1.
Personalentscheidungen (ca. 15 Minuten)

· Wählen Sie eine/n Fraktionsvorsitzende/n

· Benennen Sie eine/n Kandidatin/en für das Amt der/s Bundestagspräsidentin/en

· Bestimmen Sie, wer von Ihnen beim Innenausschuss und wer beim Rechtsausschuss mitarbeitet.

· Benennen Sie eine/n Vorsitzende/n für den Rechtsausschuss.

2.
Absprachen (ca. 30 Minuten)

1. Was wollen wir? Soll das Gesetz beschlossen werden oder nicht?
Muss es verändert werden, damit wir zustimmen können? 

2. Mit welchen Argumenten treten wir für unsere Position ein? 
(Siehe hierzu auch die Fragen für die Arbeitsgruppen weiter unten)

3. Welche Kompromisse sind wir bereit einzugehen, um unsere wichtigsten Ziele zu erreichen? 

Je nach Fraktionsgröße kann es sinnvoll sein, für die Vorbereitung der Ausschusssitzungen Arbeitsgruppen zu bilden, um die folgenden Fragen intensiv vorzubereiten. 

In jedem Fall muss der Fraktionsvorsitz dafür Sorge tragen, dass die Fraktionsvertreter in den verschiedenen Ausschüssen keine widersprüchlichen Ziele oder Strategien verfolgen!!!

Innenausschuss: 

Bedeutet das Vorhaben eine Stärkung der Demokratie oder eine Schwächung des parlamentarischen Systems? Lassen sich Erfahrungen aus Kommunen und Ländern auf die Bundesebene übertragen? 
Rechtsausschuss: 

Ist das Vorhaben juristisch sinnvoll und vertretbar? Welche Hürden (Unterschriftenzahlen, Fristen etc.) sind angemessen? Gibt es Themenbereiche, die nicht per Volksabstimmung entschieden werden können?
Bedenken Sie immer: Eine einheitliche Linie macht Sie gemeinsam stark; verschiedene Po​sitionen werden von anderen leicht als Schwäche ausgelegt. Allerdings ist jeder Ihrer Abge​ordneten letztlich nur seinem Gewissen verpflichtet.

	Fraktionsauftrag (2. Sitzung) 
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1. 
Diskutieren Sie unter Leitung des/r Fraktionsvorsitzenden die Beschlussempfehlung des Innenausschusses an das Plenum.

2. 
Erarbeiten Sie nach Möglichkeit eine gemeinsame Position. Überlegen Sie:

· Falls Sie mit der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses einverstan​den sind:


Stimmen Sie für die Beschlussempfehlung 

und reichen Sie keine Änderungs​anträge ein.

· Falls Sie anders vorgehen möchten, als es der federführende Ausschuss in seiner Beschlussempfehlung vorschlägt: 


Bringen Sie Änderungsanträge zu der Beschlussempfehlung ein. Überlegen Sie, ob Sie, falls Ihre Änderungen abgelehnt werden, dennoch der Beschluss​empfehlung zu​stimmen werden.

Behalten Sie dabei immer im Hinterkopf, dass das Nichtzustandekommen eines neuen Gesetzes den Fortbestand der derzeitigen Rechtslage bedeutet und eine durchaus ernstzunehmende Option sein kann.

3.
Benennen Sie ei​ne/n Redner/in, die / der die Position Ihrer Fraktion in der 2. Lesung im Plenum präsentiert (max. 5 Minuten).

4.
Suchen Sie das Gespräch mit den Abgeordneten anderer Fraktionen und versuchen Sie mit diesen zu verhandeln, um sie für Ihre Position zu gewinnen.

	Fraktionsauftrag (1. Sitzung) 
	[image: image3.png]APD

Bundestags-
traktion






1. Personalentscheidungen (ca. 15 Minuten)

· Wählen Sie eine/n Fraktionsvorsitzende/n

· Bestimmen Sie, wer von Ihnen beim Innenausschuss und wer beim Rechtsausschuss mitarbeitet.

· Benennen Sie eine/n Vorsitzende/n für den Innenausschuss.

2.
Absprachen (ca. 30 Minuten)

(1) Was wollen wir? Soll das Gesetz beschlossen werden oder nicht?
Muss es verändert werden, damit wir zustimmen können? 

(2) Mit welchen Argumenten treten wir für unsere Position ein? 
(Siehe hierzu auch die Fragen für die Arbeitsgruppen weiter unten)

(3) Welche Kompromisse sind wir bereit einzugehen, um unsere wichtigsten Ziele zu erreichen? 

Je nach Fraktionsgröße kann es sinnvoll sein, für die Vorbereitung der Ausschuss-sitzungen Arbeitsgruppen zu bilden, um die folgenden Fragen intensiv vorzubereiten. 

In jedem Fall muss der Fraktionsvorsitz dafür Sorge tragen, dass die Fraktionsvertreter in den verschiedenen Ausschüssen keine widersprüchlichen Ziele oder Strategien verfolgen!!!

Innenausschuss: 

Bedeutet das Vorhaben eine Stärkung der Demokratie oder eine Schwächung des parlamentarischen Systems? Lassen sich Erfahrungen aus Kommunen und Ländern auf die Bundesebene übertragen? 
Rechtsausschuss: 

Ist das Vorhaben juristisch sinnvoll und vertretbar? Welche Hürden (Unterschriftenzahlen, Fristen etc.) sind angemessen? Gibt es Themenbereiche, die nicht per Volksabstimmung entschieden werden können?
Bedenken Sie immer: Eine einheitliche Linie macht Sie gemeinsam stark; verschiedene Po​sitionen werden von anderen leicht als Schwäche ausgelegt. Allerdings ist jeder Ihrer Abge​ordneten letztlich nur seinem Gewissen verpflichtet.

	Fraktionsauftrag (2. Sitzung) 
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1. 
Diskutieren Sie unter Leitung der/s Fraktionsvorsitzenden die Beschlussempfehlung des Innenausschusses an das Plenum.

2. 
Erarbeiten Sie nach Möglichkeit eine gemeinsame Position. Überlegen Sie:

· Falls Sie mit der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses einverstan​den sind:


Stimmen Sie für die Beschlussempfehlung 

und reichen Sie keine Änderungs​anträge ein.

· Falls Sie anders vorgehen möchten, als es der federführende Ausschuss in seiner Beschlussempfehlung vorschlägt: 


Bringen Sie Änderungsanträge zu der Beschlussempfehlung ein. Überlegen Sie, ob Sie, falls Ihre Änderungen abgelehnt werden, dennoch der Beschluss​empfehlung zu​stimmen werden.

Behalten Sie dabei immer im Hinterkopf, dass das Nichtzustandekommen eines neuen Gesetzes den Fortbestand der derzeitigen Rechtslage bedeutet und eine durchaus ernstzunehmende Option sein kann.

3.
Benennen Sie ei​ne/n Redner/in, die / der die Position Ihrer Fraktion in der 2. Lesung im Plenum präsentiert (max. 5 Minuten).

5. Suchen Sie das Gespräch mit den Abgeordneten anderer Fraktionen und versuchen Sie mit diesen zu verhandeln, um sie für Ihre Position zu gewinnen.

	Fraktionsauftrag (1. Sitzung) 
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1. Personalentscheidungen (ca. 15 Minuten)

· Wählen Sie eine/n Fraktionsvorsitzende/n

· Bestimmen Sie, wer von Ihnen beim Innenausschuss und wer beim Rechtsausschuss mitarbeitet.

2.
Absprachen (ca. 30 Minuten)

(1) Was wollen wir? Soll das Gesetz beschlossen werden oder nicht?
Muss es verändert werden, damit wir zustimmen können? 

(2) Mit welchen Argumenten treten wir für unsere Position ein? 
(Siehe hierzu auch die Fragen für die Arbeitsgruppen weiter unten)

(3) Welche Kompromisse sind wir bereit einzugehen, um unsere wichtigsten Ziele zu erreichen? 

Je nach Fraktionsgröße kann es sinnvoll sein, für die Vorbereitung der Ausschusssitzungen Arbeitsgruppen zu bilden, um die folgenden Fragen intensiv vorzubereiten. 

In jedem Fall muss der Fraktionsvorsitz dafür Sorge tragen, dass die Fraktionsvertreter in den verschiedenen Ausschüssen keine widersprüchlichen Ziele oder Strategien verfolgen!!!

Innenausschuss: 

Bedeutet das Vorhaben eine Stärkung der Demokratie oder eine Schwächung des parlamentarischen Systems? Lassen sich Erfahrungen aus Kommunen und Ländern auf die Bundesebene übertragen? 
Rechtsausschuss: 

Ist das Vorhaben juristisch sinnvoll und vertretbar? Welche Hürden (Unterschriftenzahlen, Fristen etc.) sind angemessen? Gibt es Themenbereiche, die nicht per Volksabstimmung entschieden werden können?
Bedenken Sie immer: Eine einheitliche Linie macht Sie gemeinsam stark; verschiedene Po​sitionen werden von anderen leicht als Schwäche ausgelegt. Allerdings ist jeder Ihrer Abge​ordneten letztlich nur seinem Gewissen verpflichtet.

	Fraktionsauftrag (2. Sitzung) 
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1. 
Diskutieren Sie unter Leitung des/r Fraktionsvorsitzenden die Beschlussempfehlung des Innenausschusses an das Plenum.

2. 
Erarbeiten Sie nach Möglichkeit eine gemeinsame Position. Überlegen Sie:

· Falls Sie mit der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses einverstan​den sind:


Stimmen Sie für die Beschlussempfehlung 

und reichen Sie keine Änderungs​anträge ein.

· Falls Sie anders vorgehen möchten, als es der federführende Ausschuss in seiner Beschlussempfehlung vorschlägt: 


Bringen Sie Änderungsanträge zu der Beschlussempfehlung ein. Überlegen Sie, ob Sie, falls Ihre Änderungen abgelehnt werden, dennoch der Beschluss​empfehlung zu​stimmen werden.

Behalten Sie dabei immer im Hinterkopf, dass das Nichtzustandekommen eines neuen Gesetzes den Fortbestand der derzeitigen Rechtslage bedeutet und eine durchaus ernstzunehmende Option sein kann.

3.
Benennen Sie ei​ne/n Redner/in, die / der die Position Ihrer Fraktion in der 2. Lesung im Plenum präsentiert (max. 3 Minuten).

4.
Suchen Sie das Gespräch mit den Abgeordneten anderer Fraktionen und versuchen Sie mit diesen zu verhandeln, um sie für Ihre Position zu gewinnen.

	Fraktionsauftrag (1. Sitzung) 


	PSG 
Partei der sozialen Gerechtigkeit


1. 
Personalentscheidungen (ca. 15 Minuten)

· Wählen Sie eine/n Fraktionsvorsitzende/n

· Bestimmen Sie, wer von Ihnen beim Innenausschuss und wer beim Rechtsausschuss mitarbeitet.

2.
Absprachen (ca. 30 Minuten)

(1) Was wollen wir? Soll das Gesetz beschlossen werden oder nicht?
Muss es verändert werden, damit wir zustimmen können? 

(2) Mit welchen Argumenten treten wir für unsere Position ein? 
(Siehe hierzu auch die Fragen für die Arbeitsgruppen weiter unten)

(3) Welche Kompromisse sind wir bereit einzugehen, um unsere wichtigsten Ziele zu erreichen? 

Je nach Fraktionsgröße kann es sinnvoll sein, für die Vorbereitung der Ausschusssitzungen Arbeitsgruppen zu bilden, um die folgenden Fragen intensiv vorzubereiten. 

In jedem Fall muss der Fraktionsvorsitz dafür Sorge tragen, dass die Fraktionsvertreter in den verschiedenen Ausschüssen keine widersprüchlichen Ziele oder Strategien verfolgen!!!

Innenausschuss: 

Bedeutet das Vorhaben eine Stärkung der Demokratie oder eine Schwächung des parlamentarischen Systems? Lassen sich Erfahrungen aus Kommunen und Ländern auf die Bundesebene übertragen? 
Rechtsausschuss: 

Ist das Vorhaben juristisch sinnvoll und vertretbar? Welche Hürden (Unterschriftenzahlen, Fristen etc.) sind angemessen? Gibt es Themenbereiche, die nicht per Volksabstimmung entschieden werden können?
Bedenken Sie immer: Eine einheitliche Linie macht Sie gemeinsam stark; verschiedene Po​sitionen werden von anderen leicht als Schwäche ausgelegt. Allerdings ist jeder Ihrer Abge​ordneten letztlich nur seinem Gewissen verpflichtet.

	Fraktionsauftrag (2. Sitzung) 


	PSG 
Partei der sozialen Gerechtigkeit


1. 
Diskutieren Sie unter Leitung des/r Fraktionsvorsitzenden die Beschlussempfehlung des Innenausschusses an das Plenum.

2. 
Erarbeiten Sie nach Möglichkeit eine gemeinsame Position. Überlegen Sie:

· Falls Sie mit der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses einverstan​den sind:


Stimmen Sie für die Beschlussempfehlung 

und reichen Sie keine Änderungs​anträge ein.

· Falls Sie anders vorgehen möchten, als es der federführende Ausschuss in seiner Beschlussempfehlung vorschlägt: 


Bringen Sie Änderungsanträge zu der Beschlussempfehlung ein. Überlegen Sie, ob Sie, falls Ihre Änderungen abgelehnt werden, dennoch der Beschluss​empfehlung zu​stimmen werden.

Behalten Sie dabei immer im Hinterkopf, dass das Nichtzustandekommen eines neuen Gesetzes den Fortbestand der derzeitigen Rechtslage bedeutet und eine durchaus ernstzunehmende Option sein kann.

3.
Benennen Sie ei​ne/n Redner/in, die / der die Position Ihrer Fraktion in der 2. Lesung im Plenum präsentiert (max. 3 Minuten).

4.
Suchen Sie das Gespräch mit den Abgeordneten anderer Fraktionen und versuchen Sie mit diesen zu verhandeln, um sie für Ihre Position zu gewinnen.

	Fraktionsauftrag (1. Sitzung) 
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1. 
Personalentscheidungen (ca. 15 Minuten)

· Wählen Sie eine/n Fraktionsvorsitzende/n

· Bestimmen Sie, wer von Ihnen beim Innenausschuss und wer beim Rechtsausschuss mitarbeitet.

2.
Absprachen (ca. 30 Minuten)

(1) Was wollen wir? Soll das Gesetz beschlossen werden oder nicht?
Muss es verändert werden, damit wir zustimmen können? 

(2) Mit welchen Argumenten treten wir für unsere Position ein? 
(Siehe hierzu auch die Fragen für die Arbeitsgruppen weiter unten)

(3) Welche Kompromisse sind wir bereit einzugehen, um unsere wichtigsten Ziele zu erreichen? 

Je nach Fraktionsgröße kann es sinnvoll sein, für die Vorbereitung der Ausschusssitzungen Arbeitsgruppen zu bilden, um die folgenden Fragen intensiv vorzubereiten. 

In jedem Fall muss der Fraktionsvorsitz dafür Sorge tragen, dass die Fraktionsvertreter in den verschiedenen Ausschüssen keine widersprüchlichen Ziele oder Strategien verfolgen!!!

Innenausschuss: 

Bedeutet das Vorhaben eine Stärkung der Demokratie oder eine Schwächung des parlamentarischen Systems? Lassen sich Erfahrungen aus Kommunen und Ländern auf die Bundesebene übertragen? 
Rechtsausschuss: 

Ist das Vorhaben juristisch sinnvoll und vertretbar? Welche Hürden (Unterschriftenzahlen, Fristen etc.) sind angemessen? Gibt es Themenbereiche, die nicht per Volksabstimmung entschieden werden können?
Bedenken Sie immer: Eine einheitliche Linie macht Sie gemeinsam stark; verschiedene Po​sitionen werden von anderen leicht als Schwäche ausgelegt. Allerdings ist jeder Ihrer Abge​ordneten letztlich nur seinem Gewissen verpflichtet.

	Fraktionsauftrag (2. Sitzung) 
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1. 
Diskutieren Sie unter Leitung des/r Fraktionsvorsitzenden die Beschlussempfehlung des Innenausschusses an das Plenum.

2. 
Erarbeiten Sie nach Möglichkeit eine gemeinsame Position. Überlegen Sie:

· Falls Sie mit der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses einverstan​den sind:


Stimmen Sie für die Beschlussempfehlung 

und reichen Sie keine Änderungs​anträge ein.

· Falls Sie anders vorgehen möchten, als es der federführende Ausschuss in seiner Beschlussempfehlung vorschlägt: 


Bringen Sie Änderungsanträge zu der Beschlussempfehlung ein. Überlegen Sie, ob Sie, falls Ihre Änderungen abgelehnt werden, dennoch der Beschluss​empfehlung zu​stimmen werden.

Behalten Sie dabei immer im Hinterkopf, dass das Nichtzustandekommen eines neuen Gesetzes den Fortbestand der derzeitigen Rechtslage bedeutet und eine durchaus ernstzunehmende Option sein kann.

3.
Benennen Sie ei​ne/n Redner/in, die / der die Position Ihrer Fraktion in der 2. Lesung im Plenum präsentiert (max. 3 Minuten).

4.
Suchen Sie das Gespräch mit den Abgeordneten anderer Fraktionen und versuchen Sie mit diesen zu verhandeln, um sie für Ihre Position zu gewinnen.

	Positionen der KVP 
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Volksinitiativen ermöglichen es, die Bürgerinnen und Bürger mehr in die Gesetzgebung einzubeziehen, belassen aber gleichzeitig die endgültigen Entscheidungen beim Parlament. Damit stellen Volksinitiativen das parlamentarisch-repräsentatitive System nicht in Frage, sondern können es sinnvoll ergänzen. 

Auf Kommunal- und Landesebene gibt es in den meisten Bundesländern vergleichbare  Elemente. Durch den Vertrag von Lissabon soll auch auf EU-Ebene die Möglichkeit einer Bürgerinitiative geschaffen werden. Das, was dort auch von der KVP mitgetragen wird, kann auf Bun​desebene schwer gänzlich ausgeschlossen werden. 

Zudem bietet der vorliegenden Gesetzentwurf die Möglichkeit, Reformbereitschaft der KVP unter Beweis zu stellen und sich gegenüber dem Drängen anderer Parteien, zumal des Koalitionspartners APD nicht als Totalblockierer dazustehen, gleichzeitig aber zu weit Gehendes zu verhindern. 

Weitergehende direktdemokratische Elemente wie Volks​begehren und Volksentscheid lehnt die KVP eindeutig ab und stützt sich dabei auf die folgenden Argumente:

· Das System der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie sorgt seit 60 Jah​ren für politische Stabilität in der BRD. In der Weimarer Republik haben Volksab​stimmungen das Land politisch aufgewühlt und zu ihrem Scheitern beigetragen.
· Die immer komplexer werdenden Fragestellungen der modernen Gesellschaft ma​chen es der Bevölkerung aufgrund begrenzter zeitlicher Kapazitäten unmöglich, alle Faktoren angemessen zu analysieren und auf solider Basis zu entscheiden. 

· Im parlamentarischen Verfahren können verschiedene Interessen, auch die von Minderheiten, berücksichtigt und gewichtet werden. 

· Bei Volksentscheiden kann man nur mit Ja oder Nein stimmen. Bei der parlamentarischen Demokratie gibt es dagegen ein „lernendes Verfahren“ mit Lesungen, Ausschussberatungen und Expertengesprächen, in dem ein Gesetz nach differenzierten Anforderungen angepasst und verändert wird. 

· Viele Menschen lassen sich von Stimmungen und subjektiver Betrof​fenheit leiten. Po​pulistische Parolen können Entscheidungen über Sachfra​gen zum unsachli​chen Abstimmungskampf degra​dieren. Medien, die stärker auf Vereinfachung als auf seriöse Berichterstattung setzen, würde dabei eine zu starke Rolle zufallen. 
· Antidemokratische Volksentscheide können die Demokratie aushöhlen und sogar abschaffen, wenn das Volk ohne Schranken entscheiden darf. 

· Permanente Volksbefragungen würden die Bürger überfordern.

· Volksentscheide können zu Verfahrenchaos führen: Verschiedene Gesetzesinitiati​ven mit widersprüchlichen Ergebnissen und Gesetzentwürfe, deren Konsequenzen nicht ausreichend juristisch geklärt sind, würden eine Umsetzung unmöglich machen.
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Die APD hält die Einführung von direktdemokratischen Elementen als Ergänzung zum repräsentativen System schon lange für wünschenswert. 2002 haben Sie sich mit Ihrem damaligen Koalitionspartner ÖSP für die Einführung von Volksabstim​mungen stark gemacht, was damals am Widerstand der KVP scheiterte. Die damalige Initia​tive war vor allem ein Anliegen der ÖSP. Heute macht es für Sie Sinn, den Gesetzentwurf aus dem Bundesrat, der sehr viel vorsichtiger ist als der damalige rot-grüne Gesetzentwurf, mitzutragen. 

Argumente für die Einführung von Volksinitiativen:

· Diese direkte Beteiligung stellt das parlamentarisch-repräsentative System nicht in Frage. Das Parlament bleibt der Ort der politischen Auseinandersetzung und Entscheidung. Doch die Bevölke​rung kann das Parlament dazu veranlassen, sich mit bestimmten Themen zu befas​sen und so das Parlament sinn​voll ergänzen.

· Demokratie ist auf eine aktive, verantwortungsbewusste und interessierte Mitar​beit von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Das Verantwortungs​bewusstsein sollte sich nicht nur auf einen Urnengang alle vier Jahre beschränken. 

· Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger mehr einbinden, um die Politikverdrossen​heit nicht weiter zu fördern. 

· Auf Kommunal- und Landesebene gibt es in den meisten Bundesländern Möglichkei​ten für Volksabstimmungen und durch den Vertrag von Lissabon wurde auch auf EU-Ebene die Möglichkeit einer Bürgerinitiative geschaffen. Das, was dort möglich ist, sollte auf Bun​desebene nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Der Gesetzentwurf schlägt nur eine Einführung von Volksinitiativen vor, nicht aber weiter​gehender Elemente wie Volksbegehren und Volksentscheid. Auf diese Weise vermeidet er verschiedene Risiken: 

· Die immer komplexer werdenden Fragestellungen der modernen Gesellschaft ma​chen es der Bevölkerung aufgrund begrenzter zeitlicher Kapazitäten unmöglich, alle Faktoren angemessen zu analysieren und auf solider Basis zu entscheiden. 

· Im parlamentarischen Verfahren können verschiedene Interessen, auch die von Minderheiten, berücksichtigt und gewichtet werden. Bei Volksentscheidungen ist eine differenzierte Reaktion nicht möglich, man kann nur mit Ja oder Nein stimmen.

· Viele Menschen lassen sich von Stimmungen und subjektiver Betrof​fenheit leiten. Po​pulistische Parolen können Entscheidungen über Sachfra​gen zum unsachli​chen Abstimmungskampf degra​dieren. Medien, die stärker auf Vereinfachung als auf seriöse Berichterstattung setzen, würde dabei eine zu starke Rolle zufallen. 
· Volksentscheide können zu Verfahrenchaos führen: Verschiedene Gesetzesinitiati​ven mit widersprüchlichen Ergebnissen und Gesetzentwürfe, deren Konsequenzen nicht ausreichend juristisch geklärt sind, würden eine Umsetzung unmöglich machen und die Regierung lähmen.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf möchte die APD einen ersten Schritt bei der Einführung direktdemokratischer Elemente machen im Wissen, dass mehr mit dem aktuellen Koalitionspartner nicht zu machen ist. Der Entwurf ermöglicht es zudem zu beobachten, wie die Volksini​tiative sich bewährt und später über weitere Schritte nachzudenken.

Auszug aus dem Gesetzentwurf der Fraktionen der APD und der ÖSP  von 2002

Volksinitiative: 

(1) 400.000 Wahlberechtigte können beim Bundestag eine mit Gründen versehene Gesetzesvorlage einbringen. Die Vertrauensleute der Volksinitiative haben das Recht auf Anhörung. 

(2) Finanzwirksame Volksinitiativen sind zulässig.

Ausgeschlossen sind Volksinitiativen

- 
über das Haushaltsgesetz 

- 
über Abgaben

- 
über Dienst- und Versorgungsbezüge

- 
über die Wiedereinführung der Todesstrafe

Volksbegehren:

Kommt innerhalb von 8 Monaten das beantragte Gesetz nicht zustande, kann ein Volksbegehren durchgeführt werden, wenn 5 % der Wahlberechtigten sich für dieses binnen 6 Monaten bei den Meldestellen eintragen lassen.

Volksentscheid:

(1) Ist das Volksbegehren zustande gekommen, findet innerhalb von sechs Monaten ein Volksentscheid statt. 

(2) Der Bundestag kann einen alternativen Gesetzentwurf mit zur Abstimmung stellen. 

(3) Ein Gesetz ist beschlossen, wenn die Mehrheit der Abstimmenden zustimmt, sofern sich mindestens 20% der Berechtigten an der Abstimmung beteiligt haben. 

(4) Ein verfassungsänderndes Gesetz ist beschlossen, wenn zwei Drittel der Abstimmenden zustimmt, sofern sich mindestens 40% der Berechtigten an der Abstimmung beteiligt haben. 
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Die LRP ist ursprünglich eine starke Anhängerin des rein parlamentarisch-repräsentativen Systems. Seit einigen Jahren setzt sie sich jedoch für mehr Bürgerbeteiligung auch auf Bundesebene ein. 

Der vorliegende Entwurf geht der LRP dabei nicht weit genug. Sie fordert, die Möglichkeit zu Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden in das Grundgesetz aufzunehmen, wie sie dies 2006 in einem Gesetzentwurf vorgeschlagen hat. Dabei stützt sie sich auf die folgenden Argumente:

· Wenn wir erwarten, dass die Bürgerinnen und Bürger Verantwortung überneh​men und sich für die Demokratie interessieren und engagieren, sollten wir ihnen auf der anderen Seite auch unser Vertrauen beweisen, indem wir ihnen die Möglichkeit zur direkten Einflussnahme bei Entscheidungen über Sachfragen geben. 

· Der Hinweis auf die Vergangenheit (die Gefahr, dass die Bevölkerung populistischen Argumenten zugänglich ist und bewogen werden könnte, gegen die Demokratie zu ent​scheiden) kann heute keine Begründung mehr sein, um der Bevölkerung direkte Be​teiligungsmöglichkeiten vorzuenthalten. Die politische Sta​bilität der Bundesrepublik über sechs Jahrzehnte und das gereifte demokratische Bewusstsein ihrer Bürgerin​nen und Bürger rechtfertigen eine behutsame Fortentwicklung des Systems.

Mögliche Risiken von Volksabstimmungen möchte die LRP durch folgende konkrete Maßnahmen verhindern: 

· Ein dreistufiges Verfahren von Volksinitiativen, Volksbe​gehren und Volksentscheiden mit bestimmten Fristen garantiert, dass das Parlament für den Regelfall der Ort der politischen Auseinandersetzung und Ent​scheidung bleibt.
· Ausreichend hohe Quoren (s. Gesetzentwurf der LRP aus dem Jahr 2006) verhindern, dass Minderheiten den Volksentscheid für ihre Zwecke instrumentalisieren.
· Indem bestimmte Aspekte von Volksabstimmungen ausgeschlossen bleiben, werden die Demokratie sowie ein funktionsfähiges parlamentarisches System erhalten (s. Gesetzentwurf der LRP aus dem Jahr 2006). Diese Aspekte fordert die LRP, auch unbedingt in den vorliegenden Gesetzentwurf einzubringen.
Die LRP schlägt zudem vor, dass der Deutsche Bundestag den Bürgerinnen und Bürgern eine Verfassungsänderung zum Volksentscheid vorlegen kann. Ein solches Referendum würde die Legitimität parlamentarischer Entscheidungen erhöhen und die Änderungsfreudigkeit des Parlaments dämpfen. 

Auszug aus dem Gesetzentwurf der LRP-Fraktion von 2006

Volksinitiative: 

(1) 400.000 Wahlberechtigte können beim Bundestag eine mit Gründen versehene Gesetzesvorlage einbringen. Die Vertrauensleute der Volksinitiative haben das Recht auf Anhörung. 

(2) Finanzwirksame Volksinitiativen sind nur zulässig, wenn sie einen durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten enthalten. 

Ausgeschlossen sind Volksinitiativen

- 
über das Haushaltsgesetz 

- 
die die Bindung aller staatlichen Gewalt an Grund- und Menschenrechte in Frage stellen

- 
die den föderalen, demokratischen oder rechtsstaatlichen Charakter der Bundesrepublik in Frage stellen. 

Volksbegehren:

Kommt innerhalb von 8 Monaten das beantragte Gesetz nicht zustande, kann ein Volksbegehren durchgeführt werden, wenn 10 % der Wahlberechtigten sich für dieses binnen 3 Monaten bei den Meldestellen eintragen lassen.

Ein Volksbegehren ist ab drei Monaten vor einer Bundestagwahl unzulässig. 

Volksentscheid:

(1) Ist das Volksbegehren zustande gekommen, findet innerhalb von sechs Monaten ein Volksentscheid statt. Ein Volksentscheid ist ab drei Monaten vor einer Bundestagswahl unzulässig. 

(2) Der Bundestag kann einen alternativen Gesetzentwurf mit zur Abstimmung stellen. 

(3) Der Bundestag kann den Bürgerinnen und Bürgern eine Verfassungsänderung zum Volksentscheid vorlegen. 

(4) Ein Gesetz ist beschlossen, wenn die Mehrheit der Abstimmenden zustimmt, sofern diese Mehrheit mindestens 15% der Wahlberechtigten umfasst. 

(5) Ein verfassungsänderndes Gesetz ist beschlossen, wenn zwei Drittel der Abstimmenden zustimmt, sofern diese Mehrheit mindestens 25% der Wahlberechtigten umfasst. 
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Partei der sozialen Gerechtigkeit


Die PSG sieht das bestehende parlamentarisch-repräsentative System in der Krise: Die getroffenen Entscheidungen finden nicht mehr den Rückhalt der Bevölkerung. Daher ist sie unbedingt für mehr Möglichkeiten zur direkten Beteiligung von Bürgern. 
Dabei stützen Sie sich auf die folgenden Argumente:

· In Meinungsumfragen sprechen sich über 80 Prozent der Menschen in Deutschland für die Einführung bundesweiter Volksabstimmungen aus. 
· Eine steigende Anzahl von Bürgern hält das politische und soziale Gefüge der Bundesrepublik für nicht mehr gerecht und kann der Demokratie als Regierungsform keine positive Identifikation mehr abgewinnen. Dies zeigt sich deutlich in einer sinkenden Wahlbeteiligung und in der Unzufriedenheit mit den Ergebnissen parlamentarischer Entscheidungen. Dieser Unzufriedenheit und dem verbreiteten Ohnmachtsgefühlen müssen wir mit neuen Wegen der Demokratie entgegenwirken.
· Artikel 20 des Grundgesetzes besagt, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, das diese „in Wahlen und Abstimmungen" ausübt. Es ist nach 60 Jahren Grundgesetz Zeit, dieses Versprechen endlich einzulösen!

· Viele Initiativen auf kommunaler und auf Landesebene zeigen den Willen der Bevölkerung, sich aktiv für die Demokratie einzusetzen und an seiner Ausgestaltung mitzuwirken. Was in den meisten Bundesländern demokratischer Standard ist, muss auch auf Bundesebene möglich sein – die direkte demokratische Einflussnahme auf politische Entscheidungen. 
Das vorliegende Gesetz reicht der PSG bei Weitem nicht aus. Sie fordert neben 

Schritt 1: Volksinitiative
Schritt 2: Volksbegehren 
Schritt 3: Volksentscheid
Wichtig ist ihr dabei, dass Volksabstimmungen möglichst niederschwellig und unbürokratisch in ihrer Voraussetzung sind, um eine lebendige direkte Demokratie zu ermöglichen. 
· Eine Volksinitiative soll die Unterschrift von 100.000 Wahlberechtigten brauchen
· Ein Volksbegehren soll die Unterschrift von 1 Million Wahlberechtigten brauchen
· Ein Volksentscheid soll über ein Gesetz mit der Mehrheit der Abstimmenden entscheiden, über eine Verfassungsänderung mit Zweidrittel der Abstimmenden bei einer Beteiligung von mindestens 25%.

Zwei zusätzliche Vorschläge möchte die PSG in dem Gesetz verwirklichen:

1. Drei Wochen nach Festlegung des Wahltermins zum Deutschen Bundestag hat jede Fraktion des Bundestages das Recht, eine Sachfrage zur Abstimmung am Wahltermin vorzuschlagen. Der gewählte Bundestag ist dann für seine Wahlperiode an die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger in diesen Fragen gebunden.

2.  Die Bürgerinnen und Bürger können im Rahmen einer Volksinitiative und einer anschließenden Volksabstimmung auch ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz ablehnen.
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Grundsätzlich ist die ÖSP unbedingt für die Einführung von Elementen der direkten Demokratie. Die ÖSP hat als Partei eine starke „basisdemokratische“ Tradition. Der vorlie​gende Gesetzentwurf geht ihr nicht weit genug. Sie fordert tatsächliche Mitbestim​mungsrechte der Bevölkerung durch Volksbegehren und Volksentscheid und empfin​det den vorliegenden Entwurf als ein Alibi, das Bürgernähe heuchelt, tatsächliche Ent​scheidungen durch die Bevölkerung aber verhindert.
Be​reits 2002 haben Sie zusammen mit ihrem damaligen Koalitionspartner APD versucht, einen Gesetzentwurf zur Einführung von Volksabstimmungen im Bundestag durchzuset​zen. Dieser ging über den jetzt vorliegenden Entwurf des Bundesrates weit hinaus. Scheuen Sie sich nicht, die APD daran zu erinnern, dass sie der Bevölkerung einmal mehr verspro​chen hat und dass sie, wenn sie sich treu bleiben will, auch heute dazu stehen müsste.

Folgende Argumente sprechen nach Meinung der ÖSP eindeutig für die Einführung von Volksabstimmungen:

· Demokratie ist auf aktive, interessierte und verantwortungsbewusste Bürgerin​nen und Bürger angewiesen. Die Einführung von direkten Beteiligungsmöglichkei​ten ist geeignet, neues Engagement und neue Bereitschaft zur Mitverantwortung zu wecken, das demokratische Bewusstsein so zu festigen und zu beleben. 
· Niemand kennt die Bedürfnisse der Bürger/innen so gut wie sie selbst. Nur sie kön​nen mit ihren Gesetzentwürfen die entsprechenden Lösungsansätze einbringen. 

· Nur wenn es Normalität wird, Sachentscheidungen selbst zu treffen, werden sich die Bürge​r daran gewöhnen, komplexe Fragen differenziert zu analysieren und nicht auf populistische Parolen hereinzufallen. Demokratie muss gelernt und gelebt wer​den.   

· Der Hinweis auf die negativen Erfahrungen mit der direkten Demokratie in der Weima​rer Republik kann heute keine Begründung mehr sein, um der Bevölkerung di​rekte Beteili​gungsmöglichkeiten vorzuenthalten. Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben über 60 Jahre gezeigt, dass sie demokratische Reife besitzen. 
· Viele Initiativen auf kommunaler und auf Landesebene zeigen den Willen der Bevölke​rung, sich aktiv für die Demokratie einzusetzen und an seiner Ausge​staltung mit​zuwirken. Auch in fast allen europäischen Nachbarländern gibt es Möglichkeiten di​rekter Bürgerbetei​ligung. Was an anderen Stellen demokratischer Standard ist, muss auch auf Bundesebene möglich sein - die direkte demokratische Einfluss​nahme auf politische Entscheidungen. 
· Bestimmte Quoren (s. Gesetzentwurf von ÖSP und APD aus dem Jahr 2002) lassen zu, dass das Instrument der Volksabstimmungen tatsächlich genutzt werden kann, verhin​dern aber gleichzeitig, dass Minderheiten den Volksentscheid für ihre Zwecke in​strumentalisieren.
· Wie alle anderen Gesetze unterliegen auch diejenigen durch Volksentscheid selbstver​ständlich der Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht, so dass eine Ab​schaffung der Demokratie durch die direkte Demokratie nicht möglich ist.
Neben Initiativen durch die Bevölkerung schlägt die ÖSP vor, dass auch der Bundestag Volksent​scheide initiieren kann, so dass die Bevölkerung über grundlegende Fragen des politischen Gemeinwesens und der politischen Zukunftsgestaltung mitentscheiden kann und diese durch ein Referen​dum eine zusätzliche politische Legitimation erhalten können. 

Auszug aus dem Gesetzentwurf der Fraktionen der APD und der ÖSP  von 2002

Volksinitiative: 

(1) 400.000 Wahlberechtigte können beim Bundestag eine mit Gründen versehene Gesetzesvorlage einbringen. Die Vertrauensleute der Volksinitiative haben das Recht auf Anhörung. 

(2) Finanzwirksame Volksinitiativen sind zulässig.

Ausgeschlossen sind Volksinitiativen

- 
über das Haushaltsgesetz 

- 
über Abgaben

- 
über Dienst- und Versorgungsbezüge

- 
über die Wiedereinführung der Todesstrafe

Volksbegehren:

Kommt innerhalb von 8 Monaten das beantragte Gesetz nicht zustande, kann ein Volksbegehren durchgeführt werden, wenn 5 % der Wahlberechtigten sich für dieses binnen 6 Monaten bei den Meldestellen eintragen lassen.

Volksentscheid:

(1) Ist das Volksbegehren zustande gekommen, findet innerhalb von sechs Monaten ein Volksentscheid statt. 

(2) Der Bundestag kann einen alternativen Gesetzentwurf mit zur Abstimmung stellen. 

(3) Ein Gesetz ist beschlossen, wenn die Mehrheit der Abstimmenden zustimmt, sofern sich mindestens 20% der Berechtigten an der Abstimmung beteiligt haben. 

(4) Ein verfassungsänderndes Gesetz ist beschlossen, wenn zwei Drittel der Abstimmenden zustimmt, sofern sich mindestens 40% der Berechtigten an der Abstimmung beteiligt haben. 

Szenario

Der Bundesrat hat einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, im Grundgesetz das Instrument der Volksinitiative als Element der direkten Demokratie einzuführen. Die Bevölkerung kann dabei das Parlament auffordern, ein Gesetz umzusetzen. 

Ihre Aufgabe als Abgeordnete/r ist es nun, diesen Entwurf zu beraten und darüber zu entscheiden. Sie diskutieren und beraten in Fraktionen, in Ausschüssen und im Plenum über den Gesetzesvorschlag und mögliche Veränderungen, bevor sie im Plenum abstimmen. 

Begrifflichkeiten:

· Volksabstimmung: Gesamtheit aller Verfahren, mit denen die wahlberechtigte Bevölke​rung an der politischen Willensbildung oder der Ent​scheidung in Sachfragen teilhat.

· Volksinitiative: Möglichkeit für Bürger (oder auch Be​wohner) eines Gemeinwesens, durch Sammlung von Unterschriften ein Thema auf die Tagesordnung ihres Parlaments oder ihrer Vertretung zu setzen. Die Volksinitiative kann ein eigenständiges Instrument und/oder Voraussetzung für die Auslösung eines Volks​begehrens sein.

· Volksbegehren: Möglichkeit für Bürger, auf Basis einer bestimmten Anzahl von registrierten Unterstützern den Gesetzgeber zum Handeln aufzufordern. 

· Volksentscheid: Möglichkeit, das Anliegen eines Volksbegehrens durch Abstim​mung der Bevölkerung durchzu​setzen, falls der parlamentarische Gesetzgeber dies nicht tut. Häufig hat das Parlament die Möglichkeit, einen Alternativvorschlag zu machen.

· Quorum: beschreibt die Zahl der Personen, die an einer Volksinitiative, einem Volksbegeh​ren oder einem Volksentscheid für einen erfolgreichen Ausgang teilnehmen oder diesem zustimmen müssen. Quoren können absolute Zah​len (z.B. 100 000 Unterschriften) oder Prozentanteile (z.B. 10% aller Stimmberechtig​ten) beinhalten. 
Die Rechtslage

Art. 20 (2) des Grundgesetzes besagt: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“

Bislang sind im Grundgesetz allerdings keine Möglichkeiten der direkten Beteiligung der Bevölkerung an der Gesetzgebung vorgesehen. Um das Grundgesetz zu verändern, ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. 

Die Diskussion um die direkte Demokratie

Geschichte: In der Weimarer Republik hatte die Bevölkerung die Möglichkeit zu Volksbegehren und Volksentscheid. Es gab drei Versuche, die alle am nötigen Quorum scheiterten. Obwohl keine der Initiativen Erfolg hatte, werden die Erfahrungen von Weimar immer wieder als Argument gegen Direkte Demokratie in Deutschland verwendet, weil extreme Parteien hier Gelegenheiten zur Agitation fanden. 

Politische Unzufriedenheit: Aufgrund rückgängiger Wahlbeteiligung und Parteienbindung sowie der in Umfragen artikulierten Unzufriedenheit mit der Ausgestaltung des politischen Systems wird über Elemente der direkten Demokratie diskutiert, welche die Bevölkerung wieder mehr involvieren und mehr für die Politik interessieren könn​ten.

Entwicklungen jenseits der Bundesebene: Auf kommunaler und Landesebene gibt es inzwischen in den meisten Bundesländern Möglichkeiten der Volksabstimmung, die aber aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen (Quoren, Fristen) in unterschiedlichem Maß tatsächlich genutzt werden.  Die zunehmende Einführung von Elementen direkter Demokratie auf Landesebene wie auch die Einbeziehung einer „Bürgerinitiative“ in den Vertrag von Lissabon zur Reform der Europäischen Union hat die Diskussion um eine ent​sprechende Veränderung im Grundgesetz weiter geschürt.
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Vorblatt zum Entwurf eines Gesetzes 

zur Einführung bundesweiter Volksinitiativen

A. Zielsetzung

Um der Bevölkerung mehr Mitwirkungsmöglichkeiten im demokratischen System der Bundesrepublik Deutschland zu geben und um die Verantwortung und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger für die Demokratie zu würdigen, sollte das parlamentarisch-repräsentative System der Bundesrepublik Deutschland,  das sich über sechs Jahrzehnte bewährt hat, vorsichtig ergänzt werden.

Direktdemokratische Elemente werden in der Bevölkerung zunehmend gefordert. Wenn sie so eingeführt werden, dass sie die parlamentarische Demokratie stärken und nicht gefährden, schaffen sie eine Möglichkeit, die Demokratie zu beleben und sie attraktiver zu machen.

B. Lösung

Änderung bzw, Ergänzung des Grundgesetzes durch die Einführung des Instruments der Volksinitiative auf Bundesebene. Im Rahmen einer Volksinitiative können 400.000 oder mehr Bürger den Bundestag mit einer Gesetzesinitiative befassen. Dies führt zum ersten Mal im deutschen Grundgesetz eine Möglichkeit für das Volk ein, auf Bundesebene direkt Gesetzentwürfe vorzuschlagen und verpflichtet den Bundestag erstmals, sich im Rahmen seiner gesetzgeberischen Verfahrensweise mit diesen Entwürfen gleichrangig wie mit solchen von Bundesregierung, Bundesrat oder aus der Mitte des Bundestages zu beschäftigen. 

C. Alternativen

Beibehaltung der bisherigen Verfassungslage.

D. Kosten
Volksinitiativen führen zu Durchführungskosten im Haushalt des Bundestages. Die Höhe der entstehenden Kosten ist davon abhängig, in welchem Umfang die Bevölkerung die neuen Beteiligungsrechte nutzen wird. In jedem Fall aber sind für den Bundeshaushalt keine größeren Belastungen anzunehmen.
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Entwurf eines Gesetzes 

zur Einführung bundesweiter Volksinitiativen 

§ 1
Dem Grundgesetz wird ein neuer Artikel 75 folgenden Wortlauts eingefügt:


Art. 75 [Volksinitiativen]


400.000  Stimmberechtigte können den Bundestag mit einer mit Gründen versehenen Gesetzesvorlage befassen. Die Vertrauensleute der Volksinitiative haben das Recht auf Anhörung. 

§ 2
In Artikel 76 des Grundgesetzes wird Folgendes eingefügt:


Art. 76 [Einbringung von Gesetzesvorlagen]

(1) Gesetzesvorlagen werden beim Bundestag durch die Bundesregierung, aus der Mitte des Bundestages, als Volksinitiative nach Art. 75 oder durch den Bundesrat eingebracht.

Parlamentseröffnung 
durch die Alterspräsidentin / den Alterspräsidenten 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

die Bundestagsverwaltung hat mich informiert, dass ich die / der älteste Abgeordnete des Deutschen Bundestages bin. Der guten Ordnung halber möchte ich fragen, ob jemand unter den Anwesenden älter als 75 Jahre ist? Dies scheint nicht der Fall zu sein.

Damit erkläre ich die konstituierende Sitzung für eröffnet. 

Ich freue mich, dass Sie alle erschienen sind. Die Fraktionen haben heute ja bereits alle ge​tagt. 

Nachdem dort neue Fraktionsvorsitzende gewählt wurden, möchte ich Ihnen kurz diejenigen vorstellen, die sich bereit gefunden haben, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich bitte die jeweils genannten Kolleginnen und Kollegen bitten, kurz aufzustehen, damit alle sie sehen können. 

1. Die Fraktion der KVP wird geführt von 
____________________

2. Die Fraktion der APD wird geführt von 
____________________

3. Die Fraktion der LRP wird geführt von 
____________________

4. Die Fraktion der PSG wird geführt von 
____________________

5. Die Fraktion der ÖSP wird geführt von 
____________________ 

Ich wünsche den genannten Kolleginnen und Kollegen eine glückliche Hand und viel Erfolg!

Lassen Sie uns nun eine Präsidentin / einen Präsidenten wählen.

Gemäß parlamentarischer Tradition steht es der größten Fraktion zu, eine Kandidatin oder einen Kandidaten für dieses Amt zu benennen. 

Als Vorsitzende/n der KVP-Fraktion bitte ich Frau / Herr ______________________ um den Vorschlag 

(...)

Wer stimmt der Wahl zu?

Gegenstimmen?

Enthaltungen?

Ich stelle fest, dass die / der Abgeordnete _______________________ zur Präsidentin / zum Präsi​denten gewählt ist. Nehmen Sie die Wahl an?     

(Gratulation)

Damit übergebe ich den Vorsitz an unsere neue Präsidentin / unseren neuen Präsidenten.

Begrüßung und Sitzungsleitung der Ersten Lesung

(Begrüßung)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich möchte Sie herzlich zur ersten Arbeitssitzung des Bundestages begrüßen. Wir wollen uns heute mit einem Gesetzentwurf des Bundesrates befassen.

(Mitteilungen über Ausschüsse)

Zuvor möchte ich Ihnen jedoch noch einige Mitteilungen machen:

Entsprechend der Zuständigkeitsbereiche von Bundesministerien legt die Geschäftsordnung des Bundestages fest, dass es einen Innenausschuss sowie einen Rechtsausschuss geben soll. 

Gemäß Absprache zwischen den Fraktionen fällt der Vorsitz im Innenausschuss an die APD-Fraktion. Diese hat als Vorsitzende/n die Abgeordnete / den Abgeordneten

_______________________ be​nannt. 

Der Vorsitz im Rechtsausschuss fällt an die KVP-Frak​tion. Diese hat als Vorsitzende/n die Abgeordnete / den Abgeordneten

_______________________ benannt. 

Ich beglückwünsche die neuen Vorsitzenden und hoffe auf gute Zusammenarbeit.

(Erste Lesung des Gesetzentwurfes)

Nun kommen wir zum ersten und einzigen Punkt unserer heutigen Tagesordnung:

„Erste Lesung des vom Bundesrat eingebrachten Gesetzes zur Einführung bundesweiter Volksinitiativen.“

Nach Anhörung der verschiedenen Ausschüsse und Fraktionen sieht der Ältestenrat vor, dass der Innenausschuss die Federführung übernehmen, gleichzeitig aber auch der Rechtsausschuss befasst werden soll. Weiterhin schlägt der Ältestenrat eine Überweisung an die Ausschüsse ohne vorherige Aussprache im Plenum vor. 

Hierzu sehe ich keinen Widerspruch. Damit ist dies beschlossen.

Hiermit schließe ich die erste Lesung eines Gesetzes zur Einführung bundesweiter Volksinitiativen.

(Sitzungsende)

Ich danke Ihnen für die gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen fruchtbare Arbeit in den Ausschüssen.

Deutscher Bundestag 
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Ausschussberatung des Entwurfes eines Gesetzes zur Einführung bundesweiter Volksinitiativen

Bericht des Rechtsausschusses an den Innenausschuss:

Der Rechtsausschuss vertritt in Bezug auf das oben genannte Gesetz folgende Position: 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Mit kollegialen Grüßen: _____________________

(Ausschussvorsitzende/r)

Deutscher Bundestag 
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Ausschussberatung des Gesetzentwurfes zur Einführung bundesweiter Volksinitiativen

Beschlussempfehlung des Innenausschusses 

Der Innenausschuss hat sich mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Einführung bundesweiter Volksinitiativen befasst. 

Unter Berücksichtigung der Arbeitsergebnisse des mitberatenden Ausschusses schlagen wir vor, der Bundestag wolle beschließen:

O den Gesetzesvorschlag abzulehnen und den bisherigen Verfassungstext beizubehalten

O den Gesetzesvorschlag in der folgenden Fassung anzunehmen:

§ 1 
(Wortlaut der ursprünglichen Entwurfes: 


 „Dem Grundgesetz wird ein neuer Artikel 75 folgenden Wortlauts eingefügt: 


Art. 75 [Volksinitiativen]:
 
  „400.000 Stimmberechtigte können den Bundestag mit einer mit Gründen versehenen Gesetzesvorlage  befassen. Die Vertrauensleute der Volksinitiative haben das Recht auf Anhörung.“)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

§ 2
(Wortlaut der ursprünglichen Entwurfes: 


 „In Artikel 76 des Grundgesetzes wird Folgendes eingefügt:


Art. 76 [Einbringung von Gesetzesvorlagen]:

(1) Gesetzesvorlagen werden beim Bundestag durch die Bundesregierung, aus der Mitte des Bundes​tages, als Volksinitiative nach Art. 75 (1) oder durch den Bundesrat eingebracht.“) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

	Beschlossen mit

Zustimmung: ____ Pers.         Ablehnung:    ____ Pers.         Enthaltung:    ____ Pers.




Mit kollegialen Grüßen: ____________________ (Ausschussvorsitzende/r)
	Änderungsantrag
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Die Fraktion der KVP beantragt, 

die Beschlussempfehlung des Innenausschusses wie folgt zu verändern:

(1)   
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

(2). 
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

(3)
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

(4).
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

Mit kollegialen Grüßen: ______________________


(Fraktionsvorsitzende/r)
	Hinweise: 

Bitte formulieren Sie den gewünschten Gesetzestext kurz und präzise.

Geben Sie bei mehreren Änderungen außerdem an, ob Sie diese einzeln oder als Paket zur Abstimmung stellen wollen.


	Redemanuskript
	[image: image14.png]KVP







Sie haben eine Redezeit von 5 Minuten!

Frau Präsidentin / Herr Präsident, meine Damen und Herren, 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


	Änderungsantrag
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Die Fraktion der APD beantragt, 

die Beschlussempfehlung des Innenausschusses wie folgt zu verändern:

(1)   
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

(2) 
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

(3)
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

(4)
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

Mit kollegialen Grüßen: ______________________


(Fraktionsvorsitzende/r)
	Hinweise: 

Bitte formulieren Sie den gewünschten Gesetzestext kurz und präzise.

Geben Sie bei mehreren Änderungen außerdem an, ob Sie diese einzeln oder als Paket zur Abstimmung stellen wollen.


	Redemanuskript
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Sie haben eine Redezeit von 5 Minuten!

Frau Präsidentin / Herr Präsident, meine Damen und Herren, 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

	Änderungsantrag
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Die Fraktion der LRP beantragt, 

die Beschlussempfehlung des Innenausschusses wie folgt zu verändern:

(1)   
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

(2) 
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

(3)
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

(4)
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

Mit kollegialen Grüßen: _____________________


   (Fraktionsvorsitzende/r)
	Hinweise: 

Bitte formulieren Sie den gewünschten Gesetzestext kurz und präzise. 

Geben Sie bei mehreren Änderungen außerdem an, ob Sie diese einzeln oder als Paket zur Abstimmung stellen wollen.




	Redemanuskript 
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Sie haben eine Redezeit von 3 Minuten!

Frau Präsidentin / Herr Präsident, meine Damen und Herren, 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

	Änderungsantrag
	PSG 

Partei der sozialen Gerechtigkeit


Deutscher Bundestag 
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Die Fraktion der PSG beantragt, 


die Beschlussempfehlung des Innenausschusses wie folgt zu verändern:

(1)   
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

(2) 
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

(3)
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

(4)
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

Mit kollegialen Grüßen: ______________________


(Fraktionsvorsitzende/r)
	Hinweise: 

Bitte formulieren Sie den gewünschten Gesetzestext kurz und präzise.

Geben Sie bei mehreren Änderungen außerdem an, ob Sie diese einzeln oder als Paket zur Abstimmung stellen wollen.


	Redemanuskript 


	PSG 
Partei der sozialen Gerechtigkeit


Sie haben eine Redezeit von 3 Minuten!

Frau Präsidentin / Herr Präsident, meine Damen und Herren, 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

	Änderungsantrag
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Die Fraktion der ÖSP beantragt, 

die Beschlussempfehlung des Innenausschusses wie folgt zu verändern:

(2)   
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

(2) 
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

(3)
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

(4)
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

Mit kollegialen Grüßen: ______________________


(Fraktionsvorsitzende/r)
	Hinweise: 

Bitte formulieren Sie den gewünschten Gesetzestext kurz und präzise.

Geben Sie bei mehreren Änderungen außerdem an, ob Sie diese einzeln oder als Paket zur Abstimmung stellen wollen.


	Redemanuskript 


	[image: image20.png]





Sie haben eine Redezeit von 3 Minuten!

Frau Präsidentin / Herr Präsident, meine Damen und Herren, 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Sitzungsleitung der Zweiten und Dritten Lesung

(Begrüßung)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich begrüße Sie zu unserer Plenardebatte.

Aufrufen möchte ich den Tagesordnungspunkt 1: Zweite Lesung des vom Bundesrat ein​gebrachten Entwurfes eines Gesetzes zur Einführung bundesweiter Volksinitiativen. 

(Vorstellung der Beschlussempfehlung)

Ich bitte den / die Abgeordnete/n ________________________ uns als Berichterstatter/in des Innenausschusses dessen Beschlussempfehlung vorzutragen:

(...)

(Aussprache)

Ich bitte die einzelnen Fraktionen zur Aussprache über diesen Gesetzentwurf. 

Auf Vorschlag des Ältestenrates kommt den Fraktionen der KVP und der APD eine Redezeit von 5 Minuten, denen der LRP, PSG und ÖSP eine Redezeit von 3 Minuten zu. 

Für die Fraktion der KVP spricht die / der Abgeordnete ________________________
(...)

Für die Fraktion der LRP  spricht die / der Abgeordnete ________________________
(...)

Für die Fraktion der APD spricht die / der Abgeordnete ________________________
(...)

Für die Fraktion der PSG spricht die / der Abgeordnete ________________________
(...)

Für die Fraktion der ÖSP spricht die / der Abgeordnete ________________________
(...)

(Abstimmung über Änderungsanträge – falls vorliegend)

Ich werde jetzt nacheinander die vorliegenden Änderungsanträge zur Abstimmung stellen. 

1. Änderungsantrag der Fraktion der ________ 

Diejenigen, die diesen Änderungsantrag unterstützen, bitte ich um das Handzeichen: 

Wer ist dafür? – dagegen? – Wer enthält sich? 

2. Änderungsantrag der Fraktion der ________ 

Diejenigen, die diesen Änderungsantrag unterstützen, bitte ich um das Handzeichen: 

Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? 

u.s.w.

(Abstimmung über die Beschlussempfehlung)

Wer der Empfehlung des federführenden Ausschusses (unter Berücksichtigung der gerade beschlossenen Änderungen) zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 

Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? 

VARIANTE 1:

(Falls das Gesetz  in der zweiten Lesung abgelehnt wurde, endet hier die Sitzung)
Meine Damen und Herren, 

damit ist der Gesetzentwurf in der 2. Lesung gescheitert, die 3. Lesung entfällt. 

Ich möchte mich bei Ihnen allen für die aktive Teilnahme und konstruktive Mitarbeit bedan​ken und erkläre das Planspiel für beendet.

VARIANTE 2:

(Falls das Gesetz in der zweiten Lesung angenommen wurde, folgt unmittelbar die dritte Lesung)
Sehr geehrte Damen und Herren,

damit kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt: 3. Lesung des vom Bundesrat eingebrachten Gesetzes zur Einführung bundesweiter Volksinitiativen. 

(Verlesung)

Der vorliegende Gesetzentwurf, wie er aus der 2. Lesung hervor ging, ist Ihnen bekannt. 

(Schlussabstimmung des Gesetzgebungsprozesses)

Wir kommen nun zur Schlussabstimmung:

Wer dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Form zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 

Damit ist der Gesetzentwurf angenommen / gescheitert.

(Sitzungsende)

Meine Damen und Herren, 

ich möchte mich bei Ihnen allen für die aktive Teilnahme und konstruktive Mitarbeit bedan​ken und erkläre das Planspiel für beendet.
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